
Darüber hinaus kann die Eigenart der Arbeitsleistung nach § 14 I 2 Nr. 4 TzBfG gerade
aus der im Berufsfußball zu erbringenden besonderen Arbeitsleistung entspringen. Innerhalb
des Mannschaftsgefüges hängen die fußballerischen Leistungen eines Fußballprofis oftmals
auch von den spieltaktischen Überlegungen des Trainers ab. Daher sind sowohl der sportliche
als auch der wirtschaftliche Erfolg eines Fußballvereins häufig von der Zusammensetzung des
Spielerkaders abhängig (Katzer/FrodlNZA 2015, 657 [660]). Ein Trainerwechsel hat auf diese
Zusammensetzung einen erheblichen Einfluss, passt der Übungsleiter den Spielerkader doch
regelmäßig seinem jeweiligen Spielkonzept an. Einem Fußballbundesligaverein muss daher
die Möglichkeit gegeben werden, die Zusammensetzung des Spielerkaders flexibel gestalten
zu können. Diese Flexibilisierung kann nur durch den Abschluss befristeter Arbeitsverträge
erreicht werden. Bei einem unbefristeten Arbeitsverhältnis könnte höchstens eine ordentliche
Kündigung des Spielers dem Verein diese Flexibilität geben. Allerdings sind die Hürden
hierfür nach § 1 II KSchG hoch und dürften in der Regel nur bei dauerhafter Arbeitsunfähig-
keit des Spielers (Sportinvalidität als personenbedingter Kündigungsrund) oder bei unter-
durchschnittlichen Leistungen des Spielers (verhaltensbedingte Kündigung eines sog. „low
performers“) vorliegen. Zudem kann sich der Verein durch den Abschluss eines befristeten
Arbeitsverhältnisses die sportlichen Leistungen eines Spielers zumindest für einen fest kalku-
lierten Zeitraum – im streitgegenständlichen Sachverhalt für zwei sowie für fast drei Jahre –
sichern. Unkalkulierbare Spielerwechsel durch den arbeitnehmerseitigen Ausspruch von or-
dentlichen Kündigungen im unbefristeten Arbeitsverhältnis sind auf diese Weise ausgeschlos-
sen. Die im Profifußball bestehende Notwendigkeit einer ausgewogenen, der sportlichen
Zielsetzung gerecht werdenden Altersstruktur des Spielerkaders stellt damit – neben dem
Verschleißtatbestand – eine Eigenart der Arbeitsleistung nach § 14 I 2 Nr. 4 TzBfG dar (LAG
RhPf Urt. v. 17.2.2016 – 4 Sa 202/15, NZA 2016, 699 [701]). Die Befristung des Verlänge-
rungsvertrags vom 11.6.2012 ist folglich durch die Eigenart der Arbeitsleistung (§ 14
I 2 Nr. 4 TzBfG) gerechtfertigt.

Hinweis: AA schwer vertretbar (so aber ArbG Mainz Urt. v. 19.3.2015 – 3 Ca 1197/14, NZA 2015,
684).

Ergebnis
Die Klage des Lothar B. ist damit zulässig aber unbegründet. Sie hat keine Aussicht auf
Erfolg.
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& SACHVERHALT
A und B, beide Mitglieder des Rockerclubs MC Faust, treffen sich gerne mit ihren „Schätz-
chen“ – nicht ihren Frauen, sondern den Motorrädern – bei A und plaudern über ihre
neuesten Tuning-Erkenntnisse. So sitzen die beiden auch an diesem Tag auf der Terrasse und
unterhalten sich. Dabei fällt ihnen der um die Motorräder herumschleichende O auf. A und B
denken, dass O die Maschinen bewundern möchte. Aus Angst vor Lackschäden springen
beide auf und rennen zu O. A nickt dabei dem B zu, der sofort versteht, was mit der Geste
gemeint ist, da die beiden schon öfters entsprechend vorgegangen sind. Die Vorgehensweise
war immer die gleiche: B lenkt das Opfer ab, und A nutzt die Situation aus, um dem Opfer
schnell einen heftigen Schlag zu verpassen. Nie kam es dabei in der Vergangenheit zu
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schwereren Verletzungen. Wie üblich, ruft der B nun dem O etwas zu. Statt, wie sonst, den
Moment der Unachtsamkeit des Opfers „nur“ für einen Faustschlag ins Gesicht zu nutzen,
zieht A plötzlich ein Messer, das er unbemerkt von B bei sich trägt. Er stößt dieses dem O in
den Oberkörper. Dessen Tod nimmt er dabei billigend in Kauf. B ist überrascht von der
plötzlichen Handlung des A und nicht in der Lage, diese zu verhindern. O verstirbt sofort.
Erst bei genauerer Betrachtung des Toten fällt A und B auf, dass O eine Pistole gezückt hatte.
Tatsächlich hatte O von Anfang an beabsichtigt, die beiden zu töten, um sich dann in Besitz
der Motorräder zu bringen. Dies wäre ihm auch gelungen, hätte A ihn nicht mit dem Messer-
stich außer Gefecht gesetzt. A war O unbewusst mit seinem Stich nur Sekunden zuvor-
gekommen. B schlägt A daraufhin anerkennend auf die Schulter und gratuliert ihm zu seiner
Aktion.
Diesen Triumph will B in seiner Stammkneipe feiern. Ärgerlicherweise erblickt B dort den

H, ein Mitglied eines verfeindeten Rockerclubs. Zwischen den beiden Clubs herrschen schon
lange Revierkämpfe. B entschließt sich an H ein Exempel zu statuieren, um zu zeigen, wer
„hier der Boss“ ist. Hierzu greift sich B ein herumliegendes Messer und stößt dieses dem H in
den Oberkörper. Den Tod des H nimmt er dabei billigend in Kauf. Hauptsächlich kommt es
ihm aber auf eine Demonstration seiner Macht an. H bricht allerdings nicht zusammen,
sondern beschimpft B wüst, was er denn für eine „feige Sau“ sei. B, der nun nicht mehr von
einer akuten Lebensgefahr für H ausgeht, nimmt von weiteren Stichen Abstand, die er aber
nach seiner Überzeugung noch hätte ausführen können und die dann nach seiner Vorstellung
auch zum Tod des H geführt hätten. Vielmehr ist er nun der Meinung, dass er allen gezeigt
habe, welcher Rockerclub der bessere sei. B macht sich daher sofort nach dem Stich auf in
Richtung Tür. Als er sich jedoch noch einmal umdreht, sieht er, dass H plötzlich viel Blut
verliert und zu Boden fällt. B erkennt nun richtigerweise, dass sein Stich doch lebensbedroh-
lich war und H unversorgt bald versterben wird. Dennoch verlässt er die Kneipe ohne Hilfe
zu leisten. H kann durch einen zufällig in der Kneipe anwesenden Arzt, von dem B nichts
wusste, in letzter Minute gerettet werden.

Bearbeitervermerk: Wie haben sich A und B nach dem sechzehnten und siebzehnten Abschnitt des
StGB strafbar gemacht?

Etwaig erforderliche Strafanträge wurden gestellt. § 211 StGB und Qualifikationen sind nicht zu prüfen.
Es ist auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen, notfalls im Hilfsgutachten, einzugehen. Die Bearbeitungszeit
beträgt 120 Minuten.

& LÖSUNG

Hinweis: Die Klausur selbst macht auf den ersten Blick einen eher einfachen Eindruck – doch es „steckt
mehr drin“ als man anfänglich vermutet. Die Musterlösung beinhaltet möglichst alle „Eventualitäten“ –
diese Tiefe kann selbstverständlich nicht von den Bearbeitern erwartet werden. Wichtig ist, dass ins-
besondere die Probleme erkannt und Schwerpunkte richtig gesetzt werden. Bei der Behandlung der
Fragen im Einzelnen sollte die Messlatte indes nicht zu hoch angesetzt werden.

TATKOMPLEX 1: DAS GESCHEHEN UM DIE MOTORRÄDER

A. STRAFBARKEIT DES A

I. § 212 I StGB zulasten des O durch den Messerstich

Hinweis: Sinnvoll ist hier eine getrennte Prüfung der potentiellen Mittäter. A ist als Tatnächster vor-
rangig zu prüfen. Die Prüfung eines Mordes war nicht nötig, da diese laut Bearbeitervermerk aus-
geschlossen war.

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand
A müsste objektiv tatbestandsmäßig gehandelt haben.

Hinweis: Hier ließ sich der objektive Tatbestand recht kurz abhandeln, da keine problematischen Punkte
gegeben waren. Die Bearbeiter konnten bereits zu Beginn Zeit gutmachen, indem sie Definition und
Subsumtion in einem Satz kombinierten.

aa) Mit dem Tod des O, also eines anderen Menschen, ist der tatbestandliche Erfolg einge-
treten.

Erfolg
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